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Erläuterung zur nicht wertmindernden „beschränkt persönlichen Dienstbarkeit“

Dienstbarkeit für eine SonnenStrom-Anlage – Was steckt dahinter und wozu dient sie?

Im Folgenden möchten wir Ihnen erläutern, was eine „beschränkte persönliche Dienstbarkeit“ ist.

Sinn der Dienstbarkeit

Die „beschränkte persönliche Dienstbarkeit“ wird ins Grundbuch des Anlagenstandortes eingetragen. Sie sichert dem Betreiber und ggfs. der finanzierenden Bank das Recht zur Montage und zum Betrieb der SonnenStrom-Anlage sowie den Zugang zu Wartungs- und Kontrollzwecken. Es erfolgt damit eine Eintragung Ihres Nutzungsvertrages im Grundbuch.

Insbesondere bei gepachteten nicht öffentlichen Dächern ist dieses wichtig, denn in bestimmten Fäl​len, siehe unten, kann der Nutzungsvertrag allein nicht genügend Rechtssicherheit bieten.

Rangstelle der Eintragung der Dienstbarkeit

Im Grundbuch gibt es eine Rangfolge der Eintragungen. Grundsätzlich gilt, „Wer zu erst kommt mahlt zuerst“. Das heißt, eine frühere Eintragung geht einer späteren Eintragung vor. Manche Eintragungen sind für den Betrieb der Anlage ohne Bedeutung, z.B. wenn der Nachbar ein Wegerecht an einem Teil des Grundstückes hat oder wenn der Energieversorger ein Kabel über das Grundstück legen darf. 

Anders verhält es sich bei Grundschulden oder anderen Rechten, die den Bestand des Betriebsrech​tes der SonnenStrom-Anlage gefährden könnten. Diese müssen im Rang hinter das Betriebsrecht zu​rücktreten. Das heißt, der jeweilige Rechteinhaber muss dies erklären. Der Grund hierfür ist einfach, sofern der Rechteinhaber mit juristischen Mitteln sein Recht einfordert, z.B. im Rahmen einer Zwangsversteigerung, können alle nachfolgenden Rechte und damit auch das Betriebsrecht unterge​hen. Somit verliert der Anlagenbetreiber wie auch die finanzierende Bank die Sicherheit, die SonnenStrom-Anlage bis zum Ende der Kreditlaufzeit auf diesem Standort betreiben zu dürfen.

Um rechtzeitig den Erfolg der Investition sicherzustellen, sollte daher bereits sehr früh der Kontakt zum betreffenden Rechteinhaber (i. d. R. eine Bank, die auf dem Anlagenstandort eine Grundschuld eingetragen hat) gesucht werden. Dabei empfiehlt es sich, dass der Dacheigentümer seine Bank an​spricht und den Rangrücktritt vereinbart.

Bestellung und Eintragung der erstrangigen Dienstbarkeit

Sobald die Kreditzusage vorliegt, soll die Eintragung der Dienstbarkeit erfolgen. Dazu stellt die finan​zierende Bank ein Formular zur Verfügung, welches der Grundstückseigentümer bei einem Notar seiner Wahl unterschreibt.

Der Vorgang selbst dauert nur ca. 15 Minuten. Die Kosten hierfür übernimmt der Anlagenbetreiber. Das vom Notar beglau​bigte Formular ist dann an das Grundbuchamt weiterzuleiten und dort im Grundbuch zu vermerken. soll die Auszahlung sehr schnell erfolgen, dann bitten Sie den Notar um eine so genannte „Notarbestätigung“ gegenüber der finanzierenden Bank. Damit ist dann das Recht zum Anlagenbetrieb gesichert.

Kenntnisnahme

Die vorstehenden Erläuterung haben wir gelesen und verstanden. Gegen die Eintragung der nicht wertmindernden Dienstbarkeit – i. d. R. im Rang vor Grundschulden – bestehen unsererseits keine grundlegenden Einwände. Mit einem ggfs. bestehenden Rechteinhaber, der hinter die Dienstbarkeit treten müsste, werden wir Kontakt aufnehmen, um den Rangrücktritt zu erreichen.
[image: image1.jpg][image: image2.jpg]Zahlungs- und Erfullungsort ist Schernfeld.  Anschrift: Geschaftsfiihrer: Banken:

Gerichtsstand fiir beide Teile ist Ingolstadt.  Eichstétter StraBe 15 Martin Beck, Raiffeisenbank Eichstatt Kto.-Nr. 6909000 (BLZ 721608 18)
Die Ware bleibt bis zur vollstandigen 85132 Schernfeld Josef Beck, Sparkasse Eichstatt Kto.-Nr. 20203402 (BLZ 72151340)
Bezahlung unser Eigentum. Telefon: (08422) 746 Stefan Beck Volksbank Eichstatt Kto.-Nr. 810878 (BLZ 72191300)
HRB 3676 Amtsgericht Ingolstadt Telefax: (08422) 1644

Steuernummer: 12412551204 e-mail: info@beck-elektro.de




SonnenStrom-Anlagenbetreiber
Dacheigentümer
[image: image2.jpg]

